
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 21. Juni 2011  
 
 
 Nr. A 172/2010 
 

Auftrag überparteilich: Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für eine zeitlich be-
grenzte Versuchsphase der generellen Öffnungszeiten von Nachtlokalen bis 05.00 Uhr 
(Änderung des kantonalen Gesetzes über das Gastgewerbe und den Handel mit alko-
holhaltigen Getränken)    
  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 
 
Der Auftrag «Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für eine zeitlich begrenzte Versuchsphase 
der generellen Öffnungszeiten von Nachtlokalen bis 05.00 Uhr (Änderung des kantonalen Ge-
setzes über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholhaltigen Getränken)» wird erheblich 
erklärt. 
 
Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat innert 6 Monaten einen Entwurf zur Änderung des kan-
tonalen Gesetzes über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholhaltigen Getränken (Wirt-
schaftsgesetz, BGS 513.81) vor, welche es den Städten mit grosser Zentrumsfunktion ermöglicht, 
während einer zeitlich begrenzten Versuchsphase die Polizeistunde generell bis 5.00 Uhr zu ver-
längern. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Claude Belart Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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